
Stang eingesehen werden.

Bestätigungsvermerk des unabhängi-
gen Abschlussprüfers
An die Theater Regensburg AöR, Re-
gensburg

Prüfungsurteile
Wir haben den Jahresabschluss der The-
ater Regensburg AöR, Regensburg, – be-
stehend aus der Bilanz zum 31.08.2024 
und der Gewinn- und Verlustrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. September 
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Die Stadt Regensburg, Bauordnungsamt, 
erteilte mit Bescheid vom 23. April 2025 
(Az. 477/2025 - 02) die beantragte Än-
derungsgenehmigung zur Baugeneh-
migung vom 6. April 2022 (Az. 218/2022) 
für den Neubau eines Mehrfamilienwohn-
hauses mit 5 Wohneinheiten auf dem 
Grundstück „Drehergasse 18a“ in Re-
gensburg (Flurstück 9, Gemarkung Stein-
weg). Gegenstand der Änderungsgeneh-
migung sind die Änderung der Lage auf 
dem Baugrundstück, die Änderung der 
Dachform, Änderung der Gebäudeklas-
se sowie diverse Grundrissänderun-
gen.

Die Änderungsgenehmigung wurde mit 
Auflagen zur Einmessung, Höhenlage 
und zu Stellplätzen verbunden. 

Der Baugenehmigung für das oben be-
schriebene Vorhaben liegen die mit amt-
lichem Prüfvermerk vom 23. April 2025 
versehenen Bauvorlagen zugrunde.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach seiner Bekanntga-
be Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg,

Postfachanschrift: Postfach 110165, 
93014 Regensburg,

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 
Regensburg.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung
Die Monatsfrist wird mit dem Tag dieser 
öffentlichen Bekanntmachung in Lauf ge-
setzt (Art. 66 Abs. 2 Satz 6 Bayerische 
Bauordnung). Die Einlegung des Rechts-
behelfs ist schriftlich, zur Niederschrift 
oder elektronisch in einer für den Schrift-
formersatz zugelassenen Form möglich. 
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per 
einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und 
entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grund-
sätzlich elektronisch einreichen. Die Kla-
ge muss den Kläger, den Beklagten (Stadt 
Regensburg) und den Gegenstand des 
Klagebegehrens bezeichnen und soll ei-
nen bestimmten Antrag enthalten. Die zur 
Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, der an-
gefochtene Bescheid soll in Abschrift bei-
gefügt werden.

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfah-
ren vor den Verwaltungsgerichten infolge 
der Klageerhebung eine Verfahrensge-
bühr fällig.

Sonstiger Hinweis:
Nachbarn des Bauvorhabens können die 
Akten des Baugenehmigungsverfahrens 
beim Bauordnungsamt der Stadt Regens-
burg (Neues Rathaus, 3. Obergeschoss, 
Zi. Nr. 3.044) während der allgemeinen 
Geschäftszeiten (Montag, Dienstag und 
Freitag von 8.00 bis 11.30 Uhr sowie am 
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr und 
von 15.00 bis 17.30 Uhr) einsehen. Eine 
vorherige Terminvereinbarung, Telefon 
(0941) 507-3631, wird empfohlen.

Regensburg, 6. Mai 2025
Stadt Regensburg
Bauordnungsamt
Im Auftrag

Skala
Bauoberrat

Öffentliche Bekanntmachung einer Baugenehmigung
gemäß Art. 66 Abs. 2 Satz 4 BayBO

Offenlegung des Jahresabschlusses von Theater Regensburg 
für die Spielzeit 2023/2024

Der Jahresabschluss von Theater Re-
gensburg in seiner Rechtsform als Kom-
munalunternehmen liegt für die Spielzeit 
2023/2024 vor und kann ab dem 30. Mai 
sieben Tage lang beim Theater Regens-
burg, Bismarckplatz 7 bei Herrn Christian 



2023 bis zum 31. August 2024 sowie dem 
Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den – geprüft. Darüber hinaus haben wir 
den Lagebericht der Theater Regensburg 
AöR, Regensburg, für das Geschäftsjahr 
vom 1. September 2023 bis zum 31. Au-
gust 2024 geprüft. Durch Art. 107 Bay-
GO wurde der Prüfungsgegenstand er-
weitert. Die Prüfung erstreckt sich daher 
auch auf die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Kommunalunternehmens i. S. v. § 53  
Abs. 1 Nr. 2 HGrG.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnis-
se
• entspricht der beigefügte Jahres-

abschluss in allen wesentlichen 
Belangen den deutschen handels-
rechtlichen bzw. landesrechtlichen 
Vorschriften sowie den ergänzenden 
Bestimmungen der Satzung und 
vermittelt unter Beachtung der deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens- und Finanzlage der 
Gesellschaft zum 31. August 2024 
sowie ihrer Ertragslage für das Ge-
schäftsjahr vom 01. September 2023 
bis zum 31. August 2024 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht 
insgesamt ein zutreffendes Bild von 
der Lage der Gesellschaft. In allen 
wesentlichen Belangen steht dieser 
Lagebericht in Einklang mit dem Jah-
resabschluss, entspricht den deut-
schen gesetzlichen bzw. den landes-
rechtlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären 
wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßig-
keit des Jahresabschlusses und des La-
geberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir haben unsere Prüfung des Jahresab-
schlusses und des Lageberichts in Über-
einstimmung mit § 317 HGB und Art. 107 
GO Bay unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-

antwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ unseres Bestätigungsver-
merks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Unternehmen unabhängig 
in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Überein-
stimmung mit diesen Anforderungen er-
füllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 
Jahresabschluss und zum Lagebericht zu 
dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Ver-
treter und des Verwaltungsrats für den 
Jahresabschluss und den Lagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den deutschen han-
delsrechtlichen bzw. landesrechtlichen 
Vorschriften, den Vorschriften der GO Bay 
sowie den ergänzenden Bestimmungen 
der Satzung in allen wesentlichen Be-
langen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Ver-
hältnissen entsprechendes Bild der Ver-
mögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die 
gesetzlichen Vertreter verantwortlich für 
die internen Kontrollen, die sie in Über-
einstimmung mit den deutschen Grund-
sätzen ordnungsmäßiger Buchführung 
als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen 
falschen Darstellungen aufgrund von do-
losen Handlungen (d. h. Manipulationen 
der Rechnungslegung und Vermögens-
schädigungen) oder Irrtümern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlus-
ses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren ha-
ben sie die Verantwortung, Sachverhalte 
in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern ein-
schlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind 
sie dafür verantwortlich, auf der Grundla-
ge des Rechnungslegungsgrundsatzes 
der Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu bilanzieren, sofern dem nicht tat-
sächliche oder rechtliche Gegebenheiten 

entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertre-
ter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutref-
fendes Bild von der Lage der Gesellschaft 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Be-
langen mit dem Jahresabschluss in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die ge-
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
Vorkehrungen und Maßnahmen (Syste-
me), die sie als notwendig erachtet haben, 
um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwenden-
den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
zu ermöglichen, und um ausreichende 
geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können.

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich 
für die Überwachung des Rechnungsle-
gungsprozesses der Gesellschaft zur Auf-
stellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers 
für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Si-
cherheit darüber zu erlangen, ob der Jah-
resabschluss als Ganzes frei von wesent-
lichen falschen Darstellungen aufgrund 
von dolosen Handlungen oder Irrtümern 
ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage der Gesell-
schaft vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonne-
nen Erkenntnissen in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften ent-
spricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend dar-
stellt, sowie einen Bestätigungsvermerk 
zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebe-
richt beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß 
an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 
HGB unter Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus dolosen Handlungen oder Irrtümern 
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resultieren und werden als wesentlich an-
gesehen, wenn vernünftigerweise erwar-
tet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts ge-
troffenen wirtschaftlichen Entscheidungen 
von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

• identifizieren und beurteilen wir die 
Risiken wesentlicher falscher Dar-
stellungen im Jahresabschluss und 
im Lagebericht aufgrund von dolosen 
Handlungen oder Irrtümern, planen 
und führen Prüfungshandlungen als 
Reaktion auf diese Risiken durch so-
wie erlangen Prüfungsnachweise, die 
ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass 
aus dolosen Handlungen resultieren-
de wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist höher 
als das Risiko, dass aus Irrtümern 
resultierende wesentliche falsche 
Darstellungen nicht aufgedeckt wer-
den, da dolose Handlungen kollusi-
ves Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das 
Außerkraftsetzen interner Kontrollen 
beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von 
dem für die Prüfung des Jahresab-
schlusses relevanten internen Kon-
trollsystem und den für die Prüfung 
des Lageberichts relevanten Vor-
kehrungen und Maßnahmen, um 
Prüfungshandlungen zu planen, die 
unter den gegebenen Umständen an-
gemessen sind, jedoch nicht mit dem 
Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksam-
keit dieser Systeme der Gesellschaft 
abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit 
der von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungs-
methoden sowie die Vertretbarkeit 
der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Anga-
ben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über 
die Angemessenheit des von den ge-

setzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätig-
keit sowie, auf der Grundlage der er-
langten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusam-
menhang mit Ereignissen oder Gege-
benheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit der Gesell-
schaft zur Fortführung der Unter-
nehmenstätigkeit aufwerfen können. 
Falls wir zu dem Schluss kommen, 
dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, im Be-
stätigungsvermerk auf die dazugehö-
rigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben 
unangemessen sind, unser jeweiliges 
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir 
ziehen unsere Schlussfolgerungen 
auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks er-
langten Prüfungsnachweise. Zukünf-
tige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch dazu führen, dass die 
Gesellschaft ihre Unternehmenstätig-
keit nicht mehr fortführen kann.

• beurteilen wir Darstellung, Aufbau 
und Inhalt des Jahresabschlusses 
insgesamt einschließlich der Anga-
ben sowie ob der Jahresabschluss 
die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, 
dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des La-
geberichts mit dem Jahresabschluss, 
seine Gesetzesentsprechung und 
das von ihm vermittelte Bild von der 
Lage der Gesellschaft.

• führen wir Prüfungshandlungen zu 
den von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten zukunftsorientierten 
Angaben im Lagebericht durch. Auf 
Basis ausreichender geeigneter Prü-
fungsnachweise vollziehen wir dabei 
insbesondere die den zukunftsorien-
tierten Angaben von den gesetzlichen 
Vertretern zugrunde gelegten be-
deutsamen Annahmen nach und be-
urteilen die sachgerechte Ableitung 

der zukunftsorientierten Angaben 
aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zu-
kunftsorientierten Angaben sowie zu 
den zugrunde liegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein 
erhebliches unvermeidbares Risiko, 
dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Anga-
ben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den ge-
planten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-
stellungen, einschließlich etwaiger be-
deutsamer Mängel im internen Kontroll-
system, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.

Regensburg, den 15. Dezember 2024

CM Treuhandgesellschaft Regensburg mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Mehltretter                      Cramer
Wirtschaftsprüfer               Wirtschaftsprüfer

Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 
07.02.2025, wurde der Jahresabschluss 
des Theaters Regensburg, Anstalt des 
öffentlichen Rechts, Regensburg, zum 
31. August 2024 festgestellt. Ferner wur-
de beschlossen, aus der Kapitalrücklage 
EUR 14.541.125,77 zu entnehmen und 
mit dem Bilanzverlust zum 31.08.2024 in 
Höhe von EUR 14.541.125,77 zu verrech-
nen.

Regensburg, 07.02.2025

Sebastian Ritschel, Intendant                 
Dr. Matthias Schloderer, Kfm. Direktor               
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Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt, folgende Aufträge zu
vergeben:

1. Offenes Verfahren nach VOB/A EU
25 E 051 – Schreiner-Verglasung Fenster 
und Türen DIN 18361, 18355, 18357
Absendung der Auftragsbekanntmachung 
im EU-Amtsblatt am 12.05.2025

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de.

2. Offenes Verfahren nach VgV
62-2025-003 – Lieferung von lernmittel-
freien, preisgebundenen Schulbüchern 
für das Schuljahr 2025 – 2026 – sechs 
Teillose Absendung der Auftragsbe-
kanntmachung im EU-Amtsblatt am 
09.05.2025

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.vergabe.bayern.de

3. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
25 A 063 – Wartung der Telekommunika-
tionsanlage „Mitel OpenScape 4000“ mit 
„Mitel OpenScape ContactCenter“ und 
„Mitel OpenScape Unified Communica-
tions“

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung
Information über beabsichtigte
Beschränkte Ausschreibungen nach
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Öffentliche Ausschreibungen

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de
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